Sicherheitsdirektion Kanton Zurich Gemeinde:

Amt fur Militar und Zivilschutz Objekt Nr.: AGB:
Zivilschutz, Schutzbau und Material

Abnahmeprotokoll fir Pflichtschutzraume

-

Adresse der Bauherrschaft Adresse des Bauvorhabens
Name, Vorname: Strasse, Nr.:
Strasse, Nr.:
PLZ, Ort:
Anzahl und Bezeichnungen der TC-Sortimente fir: Anzahl und Typenbezeichnung der VA
8 Pers. 15 Pers. 30 Pers. VA 40: VA 75: VA 150:
Anzahl Liegestellen: Fassungsvermogen: Schutzplatze
Gebéaudeart (ZSV* Art.17 Abs. 1)
[J wohnung / Wohnheim [] Alters- und Pflegeheim SP ] spital SP
nahere Bezeichnung
Abnahme des Schutzraumes
Die Abnahme des Schutzraumes wurde gemass der Checkliste der AZS durchgefihrt.
Anwesend: Bauherrschaft Projektverfasser Luftungsfirma
Bemerkungen, Mangel
Verfligung Datum
Die aufgefiihrten Mangel sind bis am . u beheben, Stempel, Unterschrift
die Fertigstellung ist dem Kontrollorgan fur die Schutzbauten von
der Bauherrschaft oder dessen Vertreter schriftlich zu bestéatigen.
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Bestatigung der Bauherrschaft Datum

Die beanstandeten Mangel sind behoben Unterschrift der Bauherrschaft
Schlussabnahme Datum

|:| Der Schutzraum ist in Ordnung Stempel, Unterschrift

|:| Die Nachkontrolle wurde am durchgefihrt,

der Schutzraum ist in Ordnung

Gesetzliche Bestimmungen: BZG, Stand: 2. Dez. 2003, ZSV, Stand: 5. Dez. 2003, WAV (Auszug siehe Riickseite)

Verteiler: Original Bauherrschaft/Projektverfasser 1 Kopie Gemeinde/KO/SRK 1 Kopie Abteilung Zivilschutz
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Auf den Hilfslinien befinden sich jeweils die PDF Felder. ... mit Tabulator oder Maus anwählen.

Bitte Seite 2 auf Rückseite drucken!


Auszlge aus:

Bundesgesetz iber den Bevolkerungsschutz und den Zivilschutz
(Bevélkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)
vom 4. Oktober 2002 (Stand am 2. Dezember 2003)

Art. 58 Ersatzvornahme

Fuhren die Eigentimer und Eigentimerinnen sowie die Besitzer und Besitzerinnen
von Schutzbauten die vorgeschriebenen Massnahmen nicht durch, so sind diese
auf ihre Kosten von der zustandigen Behorde des Bundes oder des Kantons
anzuordnen.

Verordnung Uber den Zivilschutz
(Zivilschutzverordnung, ZSV)
vom 5. Dezember 2003

Art. 26 Ausristung der Schutzraume
(Art. 46 Abs. 1 BZG)

% Die Ausriistung der seit dem 1. Januar 1987 erstellten Schutzraume muss ab der
Schlusskontrolle vorhanden sein.

Art. 27 Schlusskontrollen bei neuen und erneuerten Schutzraumen und
Kulturglterschutzraumen

! Die Kantone regeln gemass den Technischen Weisungen des Bundesamtes,
welche die Beschaffenheit der Schutzraume umschreiben, die Schlusskontrollen fur
neue und erneuerte Schutzraume und Kulturgiterschutzraume.

Art. 39 Zivilschutzfremde Nutzung
Schutzbauten dirfen nur so weit zivilschutzfremd genutzt werden, als sie spates-

tens unmittelbar nach einem Entscheid zur Verstarkung des Bevolkerungsschutzes
im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt betriebsbereit gemacht werden kénnen.

WAV-ZS

323.4 Spatestens 2 Monate nach Meldung des Projektverfassers Uber die
Fertigstellung des Schutzraumes (inkl Erdanschittungen und Ausriistung
des Schutzraumes, siehe dazu auch Ziff 324.13) oder langstens 1 Jahr
nach Erteilung der Bezugsbewilligung des Gebaudes, hat das
Kontrollorgan die erste Abnahme durchzufiihren. Fur die Behebung der
Méangel gilt eine Frist von 60 Tagen. Die Nachkontrolle und
Schlussabnahme erfolgt spatestens 3 Monate nach der ersten Abnahme.
Die AZS wird Uber die Fertigstellung des Schutzraumes mit Kopie des
Abnahmeprotokolls orientiert.
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